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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Adrian Grasse (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10100
vom 12. November 2021
über Ersthelfer an Berliner Schulen und Hochschulen
___________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele meldepflichtige Schul- und Wegeunfälle von Schülerinnen und Schülern traten in Berlin in
den Jahren 2016 bis 2020 auf (bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren)?

Zu 1.:

Schulunfälle und Wegeunfälle der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen 2016 bis
2020.

Kalenderjahr 2016 2017 2018 2019 2020*
Schulunfälle (gerun-
det)

42.410 41.680 40.526 40.360 24.830

Wegeunfälle (gerun-
det)

2.460 2.260 2.500 2.150 1.770

*Die Unfallzahlen für das Pandemie-Jahr 2020 bilden insgesamt nicht das normale
Unfallgeschehen an den Berliner Schulen ab.

2. Wie viele meldepflichtige Schul- und Wegeunfälle von Schülerinnen und Schülern traten,
aufgeschlüsselt nach Bezirken und Schulformen, in Berlin in den Jahren 2016 bis 2020 auf (bitte
aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren)?
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Zu 2.:

2016 2017 2018

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

01 - Mitte 3697 116 3813 3550 133 3683 3344 149 3493
01 - Grundschulen 2391 45 2436 2332 57 2389 2202 62 2264
02 - Gesamtschulen*) 746 34 780 671 36 707 667 49 716
03 - Gymnasien 500 31 531 504 35 539 445 34 479
04 - Sonderschulen 60 6 66 43 5 48 30 4 34
02 - Friedrichshain-Kreuz-
berg 3024 149 3173 2985 154 3139 2830 175 3005
01 - Grundschulen 1835 75 1910 1815 72 1887 1799 79 1878
02 - Gesamtschulen 588 38 626 606 43 649 540 38 578
03 - Gymnasien 488 29 517 445 35 480 383 50 433
04 - Sonderschulen 113 7 120 119 4 123 108 8 116
03 - Pankow 4444 307 4751 4300 268 4568 4465 288 4753
01 - Grundschulen 2843 136 2979 2791 97 2888 2866 126 2992
02 - Gesamtschulen 916 78 994 828 87 915 868 74 942
03 - Gymnasien 600 86 686 595 82 677 655 83 738
04 - Sonderschulen 85 7 92 86 2 88 76 5 81
04 - Charlottenburg-Wil-
mersdorf 3406 177 3583 3336 167 3503 3285 202 3487
01 - Grundschulen 1692 53 1745 1674 43 1717 1656 60 1716
02 - Gesamtschulen 735 43 778 756 47 803 750 60 810
03 - Gymnasien 811 74 885 723 61 784 727 65 792
04 - Sonderschulen 168 7 175 183 16 199 152 17 169

2016 2017 2018

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

05- Spandau 2783 148 2931 2646 150 2796 2640 184 2824
01 - Grundschulen 1559 50 1609 1535 56 1591 1558 71 1629
02 - Gesamtschulen 791 64 855 726 57 783 695 73 768
03 - Gymnasien 389 30 419 351 36 387 362 36 398
04 - Sonderschulen 44 4 48 34 1 35 25 4 29
06 - Zehlendorf-Steglitz 3462 262 3724 3561 214 3775 3441 273 3714
01 - Grundschulen 1779 85 1864 1818 60 1878 1819 99 1918
02 - Gesamtschulen 777 64 841 854 57 911 765 65 830
03 - Gymnasien 848 110 958 839 93 932 810 103 913
04 - Sonderschulen 58 3 61 50 4 54 47 6 53
07 - Tempelhof-Schöneberg 4076 217 4293 3951 169 4120 3647 189 3836
01 - Grundschulen 2392 89 2481 2338 54 2392 2196 55 2251
02 - Gesamtschulen 1032 73 1105 919 75 994 898 82 980
03 - Gymnasien 603 45 648 628 38 666 510 46 556
04 - Sonderschulen 49 10 59 66 2 68 43 6 49
08 - Neukölln 3662 175 3837 3618 172 3790 3409 192 3601
01 - Grundschulen 1918 62 1980 1910 55 1965 1816 70 1886
02 - Gesamtschulen 1088 78 1166 1070 73 1143 967 74 1041
03 - Gymnasien 444 27 471 429 28 457 418 36 454
04 - Sonderschulen 212 8 220 209 16 225 208 12 220
09 - Köpenick-Treptow 2856 196 3052 2859 198 3057 2819 192 3011
01 - Grundschulen 1511 74 1585 1496 71 1567 1485 61 1546
02 - Gesamtschulen 806 61 867 796 79 875 834 71 905
03 - Gymnasien 474 56 530 481 45 526 429 53 482
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04 - Sonderschulen 65 5 70 86 3 89 71 7 78
10 - Marzahn-Hellerdorf 3717 225 3942 3739 182 3921 3640 229 3869
01 - Grundschulen 2289 84 2373 2252 71 2323 2164 99 2263
02 - Gesamtschulen 967 103 1070 1046 78 1124 1045 77 1122
03 - Gymnasien 378 30 408 361 28 389 353 45 398
04 - Sonderschulen 83 8 91 80 5 85 78 8 86
11 - Lichtenberg-Hohenschön-
hausen 3782 220 4002 3711 233 3944 3649 213 3862
01 - Grundschulen 1912 69 1981 2004 79 2083 1995 68 2063
02 - Gesamtschulen 1316 90 1406 1153 99 1252 1119 85 1204
03 - Gymnasien 374 40 414 366 35 401 351 48 399
04 - Sonderschulen 180 21 201 188 20 208 184 12 196
12 - Reinickendorf 3501 268 3769 3418 221 3639 3347 223 3570
01 - Grundschulen 1879 75 1954 1826 75 1901 1763 67 1830
02 - Gesamtschulen 875 87 962 790 65 855 853 72 925
03 - Gymnasien 677 96 773 724 73 797 661 72 733
04 - Sonderschulen 70 10 80 78 8 86 70 12 82

2019 2020

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

01 - Mitte 3394 132 3526 1947 77 2024
   01 - Grundschulen 2247 63 2310 1269 36 1305
   02 - Gesamtschulen*) 680 32 712 404 23 427
   03 - Gymnasien 429 37 466 250 18 268
   04 - Sonderschulen 38 38 24 24
02 - Friedrichshain-Kreuz-
berg 2796 137 2933 1655 101 1756
01 - Grundschulen 1669 58 1727 1030 52 1082
02 - Gesamtschulen 649 44 693 393 23 416
03 - Gymnasien 369 28 397 180 24 204
04 - Sonderschulen 109 7 116 52 2 54
03 - Pankow 4333 254 4587 2797 220 3017
01 - Grundschulen 2818 101 2919 1854 95 1949
02 - Gesamtschulen 777 62 839 445 53 498
03 - Gymnasien 676 86 762 451 70 521
04 - Sonderschulen 62 5 67 47 2 49
04 - Charlottenburg-Wil-
mersdorf 3173 160 3333 1866 125 1991
01 - Grundschulen 1562 38 1600 934 33 967
02 - Gesamtschulen 709 44 753 445 39 484
03 - Gymnasien 780 69 849 408 46 454
04 - Sonderschulen 122 9 131 79 7 86
05- Spandau 2548 148 2696 1740 117 1857
01 - Grundschulen 1494 52 1546 1057 47 1104
02 - Gesamtschulen 666 66 732 431 41 472
03 - Gymnasien 364 28 392 231 26 257
04 - Sonderschulen 24 2 26 21 3 24
06 - Zehlendorf-Steglitz 3357 226 3583 2018 170 2188
01 - Grundschulen 1718 70 1788 1087 51 1138
02 - Gesamtschulen 752 60 812 434 51 485
03 - Gymnasien 843 92 935 467 65 532
04 - Sonderschulen 44 4 48 30 3 33
07 - Tempelhof-Schöneberg 3571 174 3745 2112 155 2267
01 - Grundschulen 2058 71 2129 1270 70 1340
02 - Gesamtschulen 917 60 977 462 50 512
03 - Gymnasien 541 41 582 347 34 381
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04 - Sonderschulen 55 2 57 33 1 34
08 - Neukölln 3473 152 3625 2008 112 2120
01 - Grundschulen 1751 62 1813 1028 46 1074
02 - Gesamtschulen 1117 66 1183 605 47 652
03 - Gymnasien 414 14 428 253 15 268
04 - Sonderschulen 191 10 201 122 4 126
09 - Köpenick-Treptow 2908 162 3070 1891 179 2070
01 - Grundschulen 1570 57 1627 1035 47 1082
02 - Gesamtschulen 840 60 900 507 64 571
03 - Gymnasien 438 45 483 307 60 367
04 - Sonderschulen 60 60 42 8 50

2019 2020

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

Ar-
beits-U

Wege-
U Summe

10 - Marzahn-Hellerdorf 3653 203 3856 2375 184 2559
01 - Grundschulen 2146 73 2219 1493 76 1569
02 - Gesamtschulen 1077 76 1153 629 62 691
03 - Gymnasien 336 45 381 205 37 242
04 - Sonderschulen 94 9 103 48 9 57
11 - Lichtenberg-Hohenschön-
hausen 3679 187 3866 2428 168 2596
01 - Grundschulen 2015 71 2086 1318 64 1382
02 - Gesamtschulen 1134 71 1205 783 63 846
03 - Gymnasien 340 35 375 211 30 241
04 - Sonderschulen 190 10 200 116 11 127
12 - Reinickendorf 3476 219 3695 1995 160 2155
01 - Grundschulen 1860 66 1926 1110 58 1168
02 - Gesamtschulen 870 76 946 459 48 507
03 - Gymnasien 664 72 736 387 49 436
04 - Sonderschulen 82 5 87 39 5 44

*) Gesamtschulen: Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen
Arbeits-U: Arbeitsunfall/Schulunfall
Wege-U: Schulwegunfall

3. Wie viele meldepflichtige Schul- und Wegeunfälle des schulischen Personals traten in Berlin in den
Jahren 2016 bis 2020 auf (bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren)?

Zu 3.:

Bei den angestellten Dienstkräften waren folgende Arbeits- und Wegeunfälle zu ver-
zeichnen:

AU – Arbeitsunfall
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WU–Wegeunfall
Ges. -Gesamt

Bei den verbeamteten Dienstkräften waren folgende Arbeits- und Wegefälle zu ver-
zeichnen: anerkannte Dienstunfälle §31 (1) LBeamtVG nach Bezirken aufgeschlüs-
selt

2016 2017 2018 2019 2020

Mitte (01) 22 25 16 15 9
Friedrichshain-Kreuzberg (02) 24 18 12 15 13
Pankow (03) 36 32 28 18 14
Charlottenburg-Wilmersdorf (04) 31 29 15 13 17
Spandau (05) 22 17 19 14 6
Steglitz-Zehlendorf (06) 31 31 27 18 13
Tempelhof-Schöneberg (07) 28 25 14 12 9
Neukölln (08) 27 25 19 20 7
Treptow-Köpenick (09) 21 16 20 14 10
Marzahn-Hellersdorf (10) 26 23 27 35 11
Lichtenberg (11) 28 15 18 19 14
Reinickendorf (12) 42 31 31 29 15
zentral verwaltete Schulen 35 47 38 22 19
Summe 373 334 284 244 157

anerkannte  Wegeunfälle §31 (2) LBeamtVG nach Bezirken aufgeschlüsselt

2016 2017 2018 2019 2020

Mitte (01) 13 17 15 13 11
Friedrichshain-Kreuzberg (02) 24 13 15 12 8
Pankow (03) 18 20 12 14 12
Charlottenburg-Wilmersdorf (04) 14 11 10 11 8
Spandau (05) 11 8 7 6 5
Steglitz-Zehlendorf (06) 14 13 18 11 8
Tempelhof-Schöneberg (07) 15 8 13 11 10
Neukölln (08) 17 7 13 12 11
Treptow-Köpenick (09) 13 6 10 11 8
Marzahn-Hellersdorf (10) 12 5 13 15 14
Lichtenberg (11) 16 7 8 13 12
Reinickendorf (12) 11 10 11 12 10
zentral verwaltete Schulen 38 39 32 16 35
Summe 216 164 177 157 152

4. Wie viele meldepflichtige Schul- und Wegeunfälle des schulischen Personals traten, aufgeschlüsselt
nach Bezirken und Schulformen, in Berlin in den Jahren 2016 bis 2020 auf (bitte aufgeschlüsselt nach
Kalenderjahren)?
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Zu 4.:

Für die angestellten Dienstkräfte erstellt die Unfallkasse Berlin keine gesonderten
Daten, welche nach Bezirken und Schulformen aufgeschlüsselt sind.
Für die verbeamteten Dienstkräfte werden keine Daten nach Schulformen erstellt.
Die nach Bezirken aufgeschlüsselten Daten sind der Tabelle zu 3. zu entnehmen.

5. Wie viel Prozent der an Berliner Schulen Beschäftigten müssen als zertifizierte Ersthelfer ausgebildet
sein (bitte erläutern)?

Zu 5.:

Es müssen bei mehr als 20 anwesenden Schülerinnen und Schülern sowie Dienst-
kräften in der Schule mindestens 10% der anwesenden Dienstkräfte ausgebildete
Ersthelferinnen und Ersthelfer sein.

6. Wie viele zertifizierte Ersthelfer gibt es derzeit an den Berliner Schulen und welchem prozentualen
Anteil entspricht dies? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und Schulformen).

Zu 6.:

Eine solche aktuelle Auflistung von Ersthelferinnen und Ersthelfern an den Berliner
Schulen wird nicht erstellt. Über die individuell vorhandenen und ausgebildeten Erst-
helferinnen und Ersthelfer sind die entsprechenden Schulleitungen bzw. erweiterten
Schulleitungen natürlich informiert.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Nr. 8 verwiesen; pro Jahr sind im abgefragten
Zeitraum zwischen 20 bis 25 % aller Dienstkräfte an Schulen neu oder mit Auffri-
schungsschulungen zu Ersthelferinnen und Ersthelfern aus- oder fortgebildet wor-
den.

7. Wie viele zertifizierte Ersthelfer müssen an den Schulen mindestens vor Ort anwesend sein (bitte
auch unter Bezugnahme auf Abwesenheitszeiten durch Urlaub, Krankheit etc. erläutern)? War dies in
den zurückliegenden Jahren an allen Berliner Schulen jederzeit gewährleistet?

Zu 7.:

Es wird auf die Antworten zu Nr. 5 und 6 verwiesen.

8. Wie viele an Berliner Schulen Beschäftigte haben sich zwischen 2016 und 2020 zum Ersthelfer
ausbilden lassen? Wie viele Beschäftigte haben ggf. an einer Erste-Hilfe-Fortbildung („Auffrischung“)
teilgenommen? (Bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, Bezirken und Schulformen).
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Zu 8.:

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet sowohl die Anzahl der erstmaligen Fortbildungen
zum/zur Ersthelfer/in, als auch die der sog. Auffrischungsfortbildungen. Eine geson-
derte Erfassung ist hier nicht vorgesehen.
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9. Welche Möglichkeiten haben Berliner Lehrkräfte (verbeamtet oder angestellt), an Erste-Hilfe-Aus-
und Fortbildungen teilzunehmen? Welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen? Wer trägt die Kosten?

Zu 9.:

Die Kostenübernahme für die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildungen der Lehrkräfte erfolgt
durch die Unfallkasse Berlin über ein Gutscheinverfahren. Voraussetzung ist ein
schriftlicher Antrag der Schulleiterin oder des Schulleiters vor Beginn der Maßnahme.
Für Referendarinnen und Referendare erfolgt keine Kostenübernahme durch die Un-
fallkasse Berlin.

10. Von wem und in welchem zeitlichen Abstand wird die Einhaltung der Vorgaben an den Berliner
Schulen überprüft? Wie oft findet an den Schulen eine Arbeitssicherheitsbegehung statt?

Zu 10.:

Für die Sicherstellung einer aktuell ausreichenden Anzahl an Ersthelferinnen und
Ersthelfern sind die Schulleitungen verantwortlich.
Die Muster-Gefährdungsbeurteilung sieht regelmäßig die Benennung der Anzahl von
Beschäftigten an der Schule sowie die aktuelle Anzahl der Schülerinnen und Schüler
und die Anzahl der entsprechenden Ersthelferinnen an einer Schule vor.
Die Gefährdungsbeurteilung ist auch eine Grundlage für die Begehung mit den be-
auftragten Fachkräften für Arbeitssicherheit bzw. Betriebsärztinnen und Betriebsärz-
ten.
Diese Begehungen finden in der Regel einmal im Jahr, spätestens im 2-Jahres-Zeit-
raum statt.

11. Wie viele und welche Mängel wurden bei den Arbeitssicherheitsbegehungen 2019 und 2020
festgestellt (auf-geschlüsselt nach Kalenderjahren, Bezirken und Schulformen)?

Zu 11.:

Mängel in den Arbeitssicherheitsbegehungen werden zentral nicht erfasst, sondern
von der jeweiligen Schule bzw. der jeweiligen Außenstelle an die individuell verant-
wortlichen Dienststellen (zumeist der bezirkliche Schulträger) weitergeleitet, sofern
dem Mangel nicht schon durch die Schule bzw. Schulleitung selbst abgeholfen werden
kann.
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12. Welche Konsequenzen hat die Feststellung von Mängeln nach sich gezogen?

Zu 12.:

Die Beseitigung der festgestellten Mängel wird in der Regel von den Schulleitungen
evaluiert.
Ggf. ergibt sich in Einzelfällen die Notwendigkeit, dass die Mängelbeseitigung von der
Schulaufsicht mit den Schulträgern erörtert wird.

13. Wie viele Berliner Schulen halten einen Defibrillator vor (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Zu 13.:

Eine solche zentrale Auflistung besteht nicht.
Für die Aufstellung von Defibrillatoren zeichnet zumeist der regionale Schulträger ver-
antwortlich.

14. Wie viel Prozent der an Berliner Hochschulen Beschäftigten müssen als zertifizierte Ersthelfer
ausgebildet sein?

Zu 14.:

10% der Beschäftigten müssen nach Vorschrift der deutschen gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV V1) zu Ersthelferinnen und Ersthelfern ausgebildet werden.

15. Wie viele der derzeit an den Berliner Hochschulen Beschäftigten sind als Ersthelfer ausgebildet und
welchem prozentualen Anteil entspricht dies (bitte aufgeschlüsselt nach Hochschulen)?

Zu 15.:

Freie Universität Berlin An der Freien Universität Berlin sind derzeit in SAP 435 Ersthelferin-
nen und Ersthelfer geführt. Dies entspricht bei einer Beschäftigtenzahl
von 4421 (Statistikauszug der Personalstelle vom 19.11.2021) 9,8%.
Abweichungen sind der einrichtungsspezifischen hohen Personalfluk-
tuation der Universität sowie der ggf. noch nicht erfolgten SAP-Eintra-
gung geschuldet.

Humboldt-Universität zu
Berlin

An der Humboldt-Universität zu Berlin sind 259 Ersthelferinnen und Ersthelfer
nachweislich ausgebildet dies entspricht entsprechend 4,4 %.

Technische Universität
Berlin

2020: aufgrund der Pandemie wurden ab März keine Erste Hilfe Kurse durch-
geführt. Es gab daher nur 70 EH-Ausbildungen.  2021: aktuell 162 Anmeldun-
gen.

Charité - Universitäts-
medizin Berlin

Der Krankenhausbetrieb impliziert, das eine hohe Anzahl von Versicherten
mit einer Ausbildung in einem Gesundheitsberuf zur Verfügung steht. Daher
wurde im Einvernehmen mit dem Unfallversicherungsträger, der Unfallkasse
Berlin, unter Berücksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungs-
wesens (Reanimationsteams) und der Gefährdungen von der Anzahl  der
auszuweisenden Ersthelfer abgewichen . In Bereichen der Forschung und
Lehre werden die unter 14. genannten Prozentzahlen angestrebt.

Berliner Hochschule für
Technik

48 Stk. Beschäftigten – 10,2 %.

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

An der HTW Berlin gibt es 63 Ersthelferinnen und Ersthelfer. Es sind ca. 600
Personen beschäftigt. Das entspricht einer Quote von 10,5 %.

Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin

An der HWR Berlin gibt es am Campus Schönberg 21 Ersthelfer/innen und
am Campus Lichtenberg 22. Insgesamt 43 Ersthelferinnen und Ersthelfer.
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Dies entspricht einer Quote von 7,5 % (bezogen auf Gesamtzahl der Beschäf-
tigten - VZÄ 2020). Die geringe Anzahl von Ersthelfern ist darauf zurückzu-
führen, dass es während der Pandemie eine Einschränkung der Ausbildungs-
kapazitäten gab/gibt und die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unter Covid 19 Bedingungen eine Präsenzschulung zu besuchen stark redu-
ziert war/ist. Erste-Hilfe-Lehrgänge dürfen auch während der Pandemie nicht
online durchgeführt werden. Erste-Hilfe-Kurse nach DGUV Vorschrift 1 müs-
sen als Präsenzveranstaltung absolviert werden.

„Alice-Salomon“-Hoch-
schule Berlin

Aktuell gibt es 18 Ersthelferinnen und Ersthelfer an der ASH Berlin, das sind
9,5%.

Universität der Künste
Berlin

Es sind derzeit 109 Personen als Ersthelferinnen und Ersthelfer ausgebildet.
Das sind 73% der geforderten Zahl.

Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin

14 Ersthelferinnen und Ersthelfer, das entspricht 8,75 Prozent der Beschäf-
tigten.

Weißensee Kunsthoch-
schule Berlin

Siehe Beantwortung Frage 14.

Hochschule für Schau-
spiel „Ernst Busch“ Ber-
lin

2021 ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer: 20. Prozentualer Anteil: ca.
19 - 20 %.

Evangelische Hoch-
schule Berlin

An der EHB sind fast sämtliche zu dem Zeitpunkt Beschäftigte in der Verwal-
tung zu Ersthelferinnen und Ersthelfern ausgebildet worden, d. h. Referenz-
jahr 2019:
Von 46 Beschäftigten wurden 37 Beschäftigte zu Ersthelferinnen und Ersthel-
fern ausgebildet. Zudem waren 3 weitere Beschäftigte bereits zu Ersthelferin-
nen und Ersthelfern ausgebildet. Somit handelt es sich um 40 entsprechend
ausgebildete Beschäftigte. Dies entspricht einem Umfang von 86,96 %
der  Beschäftigten in der Verwaltung. Pandemiebedingt konnte im Jahr 2021
keine entsprechende Nachschulung realisiert werden (Turnus: alle zwei
Jahre; geplant und nicht realisiert: Mai 2021; anvisierte Nachschulung: Früh-
jahr 2022).

Katholische Hochschule
Berlin

Die KHSB hat zurzeit 18 ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer, dies
entspricht 10, 6%.

16. Wie viele Hochschulbeschäftigte wurden zwischen 2016 und 2020 zum Ersthelfer ausgebildet? Wer
trägt hierfür die Kosten?

Zu 16.:

Die Kosten für die Ausbildung zum Ersthelfer werden an den staatlichen Hochschulen
- mit Ausnahme der weißensee kunsthochschule berlin - von der Unfallkasse durch
Bildungsgutscheine übernommen. Die weißensee kunsthochschule berlin trägt die
Kosten für die Ausbildung nach eigenen Angaben selbst. An den konfessionellen
Hochschulen werden die Kosten für die Ausbildung von der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrt (BGW) bzw. der Verwaltungsberufsgenossenschaft
übernommen.

Hochschule Antwort der Hochschule
Freie Universität Berlin 465 Personen wurde als Ersthelferinnen und Ersthelfer ausge-

bildet.
Humboldt-Universität zu
Berlin

259 Ersthelferinnen und Ersthelfer sind nachweislich ausgebildet. Da diese
Ausbildung zweijährig zu aktualisieren ist, wird durch die angegebene Anzahl
an Ersthelferinnen und Ersthelfern, der Zeitraum abgedeckt.

Technische Universität
Berlin

2016: Zurzeit kein Zugriff auf die Daten
2017: 156
2018: 611
2019: 547
2020: 70 (wegen Absage der Schulungen aufgrund der Pandemie)
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Hochschule Antwort der Hochschule
Charité - Universitäts-
medizin Berlin

Eine systematische Erfassung findet nicht statt.

Berliner Hochschule für
Technik

196 Personen wurde als Ersthelferinnen und Ersthelfer ausgebildet.

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

80 Personen wurde als Ersthelferinnen und Ersthelfer ausgebildet.

Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin

75 Personen wurde als Ersthelferinnen und Ersthelfer ausgebildet.

„Alice-Salomon“-Hoch-
schule Berlin

Die Anzahl der Ausbildungen betrug in den zurückliegenden Jahren:
2016: 25
2017: 14
2018: 15
2019: 10
2020: 15

Universität der Künste
Berlin

Eine jahresgenaue Dokumentation der Ausbildungen gibt es derzeit nicht. Es
ist ein kontinuierliches System der Auffrischung und Erstausbildung.

Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin

12 Beschäftigte.

Weißensee Kunsthoch-
schule Berlin

10 Personen wurde als Ersthelferinnen und Ersthelfer ausgebildet.

Hochschule für Schau-
spiel „Ernst Busch“ Ber-
lin

2016: 14 Beschäftigte
2018: 14 Beschäftigte
2020: keine Ausbildung durch die Pandemie – erst 2021

Evangelische Hoch-
schule Berlin

Von 46 Beschäftigten wurden 37 Beschäftigte zu Ersthelferinnen und Ersthel-
fern ausgebildet. Zudem waren 3 weitere Beschäftigte bereits zu Ersthelferin-
nen und Ersthelfer ausgebildet. Somit handelt es sich um 40 entsprechend
ausgebildete Beschäftigte. Dies entspricht einem Umfang von 86,96 % der
Beschäftigten in der Verwaltung. Pandemiebedingt konnte im Jahr 2021 keine
entsprechende Nachschulung realisiert werden (Turnus: alle zwei Jahre; ge-
plant und nicht realisiert: Mai 2021; anvisierte Nachschulung: Frühjahr 2022).

Katholische Hochschule
Berlin

In der Zeit zwischen 2016 und 2020 wurden insgesamt 46 Ersthelferinnen
und Ersthelfer ausgebildet.

17. Wie viele meldepflichtige Unfälle traten zwischen 2016 und 2020 an den Berliner Hochschulen auf
(aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren und Hochschulen)?

Zu 17.:

Hochschule Antwort der Hochschule
Freie Universität Berlin Unfallmeldungen in den Jahren 2016 – 2020:

2016: 235
2017: 225
2018: 250
2019: 237
2020: 141

Humboldt-Universität zu
Berlin

2016: 261 gemeldete Unfälle (davon 58 Arbeits-, 138 Wege- u. 65 Sportun-
fälle)
2017: 247 gemeldete Unfälle (davon 43 Arbeits-, 140 Wege- u. 64 Sportun-
fälle)
2018: 224 gemeldete Unfälle (davon 39 Arbeits-, 103 Wege- u. 82 Sportun-
fälle)
2019: 211 gemeldete Unfälle (davon 35 Arbeits-, 108 Wege- u. 68 Sportun-
fälle)
2020: 129 gemeldete Unfälle (davon 19 Arbeits-, 66 Wege- u. 44 Sportunfälle)

Technische Universität
Berlin

2016: 269
2017: 257
2018: 260
2019: 216
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Hochschule Antwort der Hochschule
2021: 99

Charité - Universitäts-
medizin Berlin

2016: 810
2017: 795
2018: 773
2019: 684
2020: 706

Berliner Hochschule für
Technik

2016: 63
2017: 56
2018: 62
2019: 23
2020: 22

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

2016: 73
2017: 68
2019: 71
2020: 56
Diese Zahlen beinhalten alle Beschäftigten und alle Studierenden der HTW
Berlin.

Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin

2016: 33
2017: 43
2018: 54
2019: 11
2020: 05

„Alice-Salomon“-Hoch-
schule Berlin

Die Daten werden nach Abgabe der Meldung nicht gespeichert.

Universität der Künste
Berlin

In den Jahren zwischen 2016 und 2020 gab es insgesamt 182 Unfälle (über
alle Statusgruppen, Studierende und Beschäftigte), die als Unfälle auch bei
der Unfallkasse Berlin gemeldet sind.

Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin

Die Unfallanzeigen werden an die Unfallkasse Berlin weitergeleitet, aber sta-
tistisch nicht erfasst.

Weißensee Kunsthoch-
schule Berlin

2016: 4
2017: 2
2018: 8
2019: 6
2020: 4

Hochschule für Schau-
spiel „Ernst Busch“ Ber-
lin

2016: 6
2017: 5
2018: 6
2019: 6
2020: 3

Evangelische Hoch-
schule Berlin

2016
Beschäftigte: 4/Studierende (ohne student. Hilfskräfte): 6
2017
Beschäftigte: 5/Studierende (ohne student. Hilfskräfte): 0
2018
Beschäftigte: 7/Studierende (ohne student. Hilfskräfte): 3
2019
Beschäftigte: 0/Studierende (ohne student. Hilfskräfte): 7
2020
Beschäftigte: 3/Studierende (ohne student. Hilfskräfte): 0

Katholische Hochschule
Berlin

2016 wurden insgesamt 8 Unfälle gemeldet (7 x Unfallkasse Berlin / 1 xVer-
waltungsberufsgenossenschaft)
2017 wurden insgesamt 5 Unfälle gemeldet (1 x Unfallkasse Berlin / 4 xVer-
waltungsberufsgenossenschaft)
2018 wurden insgesamt 9 Unfälle gemeldet (2 x Unfallkasse Berlin / 7 x Ver-
waltungsberufsgenossenschaft)
2019 wurden insgesamt 10 Unfälle gemeldet (3 x Unfallkasse Berlin / 7 x Ver-
waltungsberufsgenossenschaft)
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Hochschule Antwort der Hochschule
2020 wurde ingesamt 1 Unfall gemeldet (0 x Unfallkasse Berlin / 1 x Verwal-
tungsberufsgenossenschaft)

18. Wie viele und welche Hochschulen halten einen Defibrillator vor?

Zu 18.:

Hochschule Antwort der Hochschule
Freie Universität Berlin Die Freie Universität Berlin hält zurzeit 16 AEDs (Defis) vor.

Humboldt-Universität zu
Berlin

Die Humboldt-Universität zu Berlin hat eine Vielzahl von Gebäuden mit AEDs
(Automatischer-Externer-Defibrillator - Laiendefibrillator) ausgerüstet (74
AED´s verteilt auf 63 Standorte. Weitere Gebäude werden in Zukunft mit A-
EDs ausgerüstet.

Technische Universität
Berlin

Die TU verfügt über 27 Defibrillatoren, einige davon (7 Geräte) jedoch nicht
öffentlich zugänglich, weil in Fachgebieten oder beim Betriebsärztlichen
Dienst der TU Berlin.

Charité - Universitäts-
medizin Berlin

Es sind Defibrillatoren (AED-Geräte; Laienreanimation) in öffentlich zugängli-
chen Bereichen der Charité vorhanden. Es finden Schulungen zur Bedienung
von AED-Geräten statt.

Berliner Hochschule für
Technik

Die BHT verfügt über 2 Defibrillatoren.

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

Die HTW Berlin hält an beiden Standorten jeweils 4 Defibrillatoren vor.

Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin

Die HWR Berlin verfügt über Defibrillatoren an beiden Campussen (Schöne-
berg und Lichtenberg).

„Alice-Salomon“-Hoch-
schule Berlin

Die ASH Berlin verfügt über einen Defibrillator.

Universität der Künste
Berlin

An der UdK Berlin gibt es zwei Defibrillatoren.

Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin

Die HfM verfügt an beiden Hochschulstandorten im Eingangsbereich (Char-
lottenstraße 55 und Neuer Marstall) über einen Defibrillator.

Weißensee Kunsthoch-
schule Berlin

Die weißensee kunsthochschule berlin hat einen Defibrillator

Hochschule für Schau-
spiel „Ernst Busch“ Ber-
lin

Die HfS hat einen Defibrillator in der Zinnowitzer Str. 11, 10115 Berlin am
Empfang.

Evangelische Hoch-
schule Berlin

Die Hochschule verfügt über keinen Defibrillator.

Katholische Hochschule
Berlin

Die KHSB hält einen Defibrillator vor.

19. Wem obliegt die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben an den Berliner Hochschulen?
Gab es in den zurückliegenden Jahren Beanstandungen (wenn ja, welche)?

Zu 19.:

Hochschule Antwort der Hochschule
Freie Universität Berlin Die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben obliegt dem Arbeitge-

ber (Präsidium) und den verantwortlichen Führungskräften. Es gab kleinere
Abweichungen, die bei internen Audits erkannt, dokumentiert und von den
Verantwortlichen beseitigt wurden. Einzelangaben sind in der Kürze der Zeit
nicht möglich. Von Seiten der Aufsichtsbehörde LAGetSi erfolgten keine ar-
beitsschutzrechtlich relevanten Auflagen.
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Hochschule Antwort der Hochschule
Humboldt-Universität zu
Berlin

Die Präsidentin oder der Präsident der Universität ist für die Einhaltung der
bestehenden Arbeitsschutzbestimmungen verantwortlich. Die Verwaltungs-
anweisung des Präsidenten über Verfahren und Zuständigkeiten zur Umset-
zung von Rechtsvorschriften des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes
an der Humboldt-Universität zu Berlin vom Juni 2010 regelt Verfahren und
Zuständigkeiten zur Umsetzung von Rechtsvorschriften des Arbeits-, Ge-
sundheits- und des Umweltschutzes an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Damit handelt jede und jeder Vorgesetzte an der HU im Auftrag der Präsiden-
tin oder des Präsidenten bzw. im Auftrag der Leiterin oder des Leiters der
Einrichtung und trägt für ihren bzw. seinen Weisungsbereich die Verantwor-
tung hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Beschäftigte und
Studierende und ist verpflichtet, Umweltschutzbelange zu beachten.

Technische Universität
Berlin

Der Leitung der TU obliegt die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vor-
gaben aufgrund der Unternehmerverantwortung im Arbeitsschutz und den
Führungskräften, denen diese Verantwortung für ihre Bereiche schriftlich
übertragen wurde (Pflichtenübertragung). Mit der Unternehmerverantwortung
verbunden sind die Organisations-, Personenauswahl- und Kontrollpflichten.
Diese Verantwortung ist nicht weiter delegierbar. Eine sicherheitstechnische
Fachkunde ist für diese Führungskräfte nicht erforderlich.
Die TU Berlin hat ein System der Entwicklung und Überprüfung des Arbeits-,
Umwelt- und Gesundheitsschutzes aufgebaut und weiterentwickelt: Das Ar-
beits- und Umweltschutzmanagementsystem (AUMS). Es enthält das System
der Sicherheits- und Dezentralen Umweltbeauftragten, die Brandschutzhel-
fer*innen, die Ersthelfer*innen, den Arbeits- und Umweltausschuss, die Un-
terstützung durch die Stabsstellen Sicherheitstechnische Dienste und Um-
weltschutz und Betriebsärztlicher Dienst (auf der Grundlage des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes).
Beanstandungen von den Aufsichtsorganen gab es keine bzw. im Hinblick auf
vereinzelte Beanstandungen befinden sie sich in der Umsetzung.

Charité - Universitäts-
medizin Berlin

Die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften obliegt dem Vor-
stand der Charité. Durch eine Pflichtenübertragung erfolgte die Delegation an
die Einrichtungsleitungen (Klinikleitungen, Institute, Geschäftsbereichsleitun-
gen). Diese können im Rahmen des ORGA-Check ihrerseits weitere Delega-
tionen vornehmen. Im Zusammenhang mit behördlichen Begehungen durch
den amtsärztlichen Dienst, dem LAGeSo und dem LAGetSi  werden die in
den Revisionsprotokollen formulierten Beanstandungen abgearbeitet.  Typi-
sche Beanstandungen betrafen Einhaltung von Hygieneregeln, Wartung von
Medizintechnik, Brandschutzmaßnahmen oder Lagerung von Gefahrstoffen.

Berliner Hochschule für
Technik

Die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben obliegt dem Ersten Vi-
zepräsidenten. Es gab in den letzten Jahren keine Beanstandungen.

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

Für die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ist auch in den
Hochschulen stets der Arbeitgeber verantwortlich. An der HTW Berlin ist das
in Person der Kanzler. Zur Umsetzung sind zwei Sicherheitsingenieure und
ein Betriebsarzt beschäftigt. Weiterhin sind 5 Sicherheitsbeauftragte in den
Fachbereichen bestellt. Die Fachverantwortung im Gesundheits-, Arbeits-
und Brandschutz in den Laboren tragen die jeweiligen Laborleiterinnen und
Laborleiter.
Beanstandungen durch Ämter oder die Berufsgenossenschaft gab es keine.

Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin

Die Zuständigkeit an der HWR Berlin obliegt der/dem Kanzler/in und bisher
gab es keine Beanstandungen.

„Alice-Salomon“-Hoch-
schule Berlin

Die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben obliegt der jeweiligen
Leitung. In den zurückliegenden Jahren gab es keine Beanstandungen.

Universität der Künste
Berlin

Die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben obliegt nach dem Ge-
setz zunächst der Hochschulleitung, die diese Vorgaben und Aufgaben aber,
wie es im Arbeitsschutz vorgesehen ist, zuständigen Einzelbereiche zuweist
(via Pflichtenübertragung auf Leitungspersonal). Es gibt dazu eine ausführli-
che „Dienstanweisung zur Pflichtenübertragung sowie zu Verfahren und Zu-
ständigkeiten für die Umsetzung der Rechtsvorschriften im Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutz an der Universität der Künste Berlin“ aus dem Jahr
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2019, die die Verfahrensweisen regelt. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit der
UdK Berlin sowie der Betriebsarzt der UdK Berlin beraten die Hochschullei-
tung und alle Hochschulmitglieder. Der Bereich Gebäudemanagement und
Arbeitsschutz unterstützt die Aufgaben des Arbeitsschutzes koordinierend.
Das „Team Gesundheit“ koordiniert Fragen des Gesundheitsschutzes.

Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin

Verantwortlich ist die Hochschulleitung. Die Aufgabe liegt im Geschäftsbe-
reich des Kanzlers, der sie in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz wahrnimmt, unterstützt durch die (ex-
terne) Fachkraft für Sicherheit und die (externe) Betriebsärztin. Soweit bei
den regelmäßigen Begehungen Mängel festgestellt wurden, konnten diese
zeitnah beseitigt werden.

Berlin, den 30. November 2021

In Vertretung
Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie


